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Versichern Sie das finanzielle Risiko Ihrer Angestellten und Ihres Unternehmens bei Kaskoschäden an Privatautos welche 
bei Dienstfahrten entstehen.

Wer bezahlt den Kaskoschaden am Privatauto Ihres Angestellten, wenn dieser im Auftrag Ihrer Firma unterwegs war? Mit einer Dienstfahr-
tenkaskoversicherung stellt sich diese Frage nicht. Der Versicherer übernimmt den Kaskoschaden. 

KOSTENBETEILIGUNG DES ARBEITGEBERS FÜR DIENSTLICH VERWENDETE PRIVATAUTOS

Im Obligationenrecht (OR Art. 327) steht folgendes:
1 Benützt der Arbeitnehmer im Einverständnis mit dem Arbeitgeber für seine Arbeit ein von diesem oder ein von ihm selbst gestelltes 
Motorfahrzeug, so sind ihm die üblichen Aufwendungen für dessen Betrieb und Unterhalt nach Massgabe des Gebrauchs für die Arbeit zu 
vergüten.

2 Stellt der Arbeitnehmer im Einverständnis mit dem Arbeitgeber selbst ein Motorfahrzeug, so sind ihm überdies die öffentlichen Abgaben 
für das Fahrzeug, die Prämien für die Haftpflichtversicherung und eine angemessene Entschädigung für die Abnützung des Fahrzeugs nach 
Massgabe des Gebrauchs für die Arbeit zu vergüten.

Fehlt eine Abmachung über die Beteiligung des Unternehmens an der beruflichen Nutzung eines Privatautos, muss der Arbeitgeber die 
gesamten Kosten eines Schadenfalls übernehmen. Nur bei mittlerer und grober Fahrlässigkeit besteht eine eingeschränkte Schadenersatz-
pflicht. 

NUTZEN DER DIENSTFAHRTENKASKOVERSICHERUNG

Vorteile für den Arbeitnehmer
Wenn Arbeitnehmer mit dem Privatauto auf einer Dienstfahrt verunfallen übernimmt die Dienstfahrtenkaskoversicherung den Kaskoschaden 
am Fahrzeug und in der Regel auch einen allfälligen Bonusverlust und den Selbstbehalt der Motorfahrzeughaftpflicht–Versicherung, wenn 
diese leistungspflichtig wird.
Die Arbeitnehmer erhalten bei den meisten Versicherern einen Rabatt auf die Kaskoprämie, wenn der Arbeitgeber bestätigt, dass eine 
Dienstfahrtenkaskoversicherung besteht und der Arbeitnehmer mit dem Privatauto für mehr als 3‘000 Kilometer pro Jahr dienstlich unter-
wegs ist.

Vorteile für den Arbeitgeber
Bei Abschluss einer Dienstfahrtenkaskoversicherung mit üblichem Deckungsumfang erübrigt sich im Schadenfall die Diskussion betreffend 
Kostenübernahme des Arbeitgebers bei einem Kaskoschaden.

VERSICHERUNGSLEISTUNGEN

Kollisionskasko
Die Kollisionskaskodeckung bietet Schutz gegen Kollisionsschäden am Fahrzeug. Dies sind Schäden durch plötzliche gewaltsame äussere 
Einwirkung, insbesondere Schäden durch Anprall, Zusammenstoss, Absturz, Einsinken, und zwar selbst dann, wenn sie im Anschluss an 
Betriebs–, Bruch– oder Abnützungsschäden eintreten.

DIENSTFAHRTENKASKOVERSICHERUNG
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Teilkasko
• Diebstahlschäden:  Diebstahl, Entwendung zum Gebrauch oder Raub
• Feuerschäden:  Brandschäden, Kurzschluss, Explosion, Blitzschlag 
• Elementarschäden: Felssturz, herabfallenden Steinen, herabfallendem Eis, Erdrutsch, Lawine, Schneedruck, Schneerutsch, 
  Sturm, Hagel, Hochwasser und Überschwemmung
• Glasschäden:  Bruchschäden an Front–, Seiten–, Heck– und Dachscheiben
• Tierschäden:  Schäden durch Zusammenstoss mit Tieren auf einer öffentlichen Strasse
• Vandalismus: Mutwilliges oder böswilliges Abbrechen von Antenne, Rückspiegel, Scheibenwischer oder Zier– 
  vorrichtungen, Zerstechen der Reifen und Hineinschütten von schädigenden Stoffen in den Treibstofftank.
• Marderschäden: Schäden durch Marderverbiss (inklusive Folgeschäden)
• Hilfeleistungen:  Instandhaltungen und Reinigung des Wageninneren nach Hilfeleistungen

ZUSATZVERSICHERUNGEN

Bonusverlust aus der privaten Motorfahrzeug–Haftpflichtversicherung 
Wird aufgrund eines versicherten Schadenereignisses die Prämienstufe der privaten Motorfahrzeug–Haftpflichtversicherung eines Versi-
cherten beeinflusst, so übernimmt der Versicherer die Mehrprämie aus der Versetzung des Versicherten in eine höhere Haftpflicht–Prämien-
stufe (Bonusverlust bzw. Malus).

Selbstbehaltsübernahme aus der privaten Motorfahrzeug–Haftpflichtversicherung
Bei einem Schadenfall übernimmt der Versicherer den Selbstbehalt aus der privaten Motorfahrzeug–Haftpflichtversicherung des 
Versicherten.

Unfallversicherung
Werden bei einem Verkehrsunfall Personen verletzt oder getötet, schützt die Unfallversicherung die Fahrzeuginsassen vor den finanziellen 
Folgen ohne Rücksicht auf die Schuldfrage. Sie bezahlt je nach Vereinbarung Leistungen für Heilungskosten (privaten Abteilung), ein Unfall-
taggeld, Spitaltaggeld, Invaliditätskapital, Todesfallkapital.

Grobfahrlässigkeitsschutz
Der Versicherer verzichtet bei grobfahrlässiger Verursachung des versicherten Ereignisses auf das gesetzlich zustehende Rückgriffsrecht.

Nicht nur die Versicherungsprämie, sondern auch die Versicherungsdeckungen/–bedingungen der Anbieter weichen erheblich vonein-
ander ab. Für den Abschluss einer Versicherung ist deshalb nicht nur die Prämie relevant, sondern auch die Deckungen und die Versiche-
rungsbedingungen sind von zentraler Bedeutung. Bei einer professionellen Versicherungsausschreibung erhalten Sie mit einem detaillierten 
Versicherungsvergleich alle für den Versicherungsabschluss relevanten Informationen. Wir beraten Sie gerne.


